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Allen Einwohnern, Gewerbetreibenden 
und Unternehmen wünschen wir eine  
schöne Weihnachtszeit mit erholsamen 
und harmonischen Stunden. 
Für das Jahr 2022 wünschen wir uns allen 
vor allem Gesundheit sowie viel Optimismus 
und Gelassenheit, nicht nur wegen der 
anhaltenden Corona-Situation, 
sondern auch bei allen anderen Lebenslagen. 

Ihr Gemeinderat, Ihre Gemeindeverwaltung 
und Ihre Bürgermeisterin Carola Balk

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2022!

Jahresendgrüße des Gymnastikverein Zehren e. V. auf Seite 7
Weihnachtsgrüße des Heimat- 

verein Zadel e. V. auf Seite 8 Laternenumzug der KiTa Nieschütz auf Seite 8

weihnachtlicher Schmuck 

in der Gemeinde

Weihnachtsbaum des  Gebirgsverein Nieschütz e. V.
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A m t s b l a t t  D i e r a - Z e h r e n  1 2 / 2 0 2 1B e k a n n t m a c h u n g e n / I n f o r m a t i o n e n

ÖFFENTLICHE 
GEMEINDERATSSITZUNG

Die nächste planmäßige Sitzung  
findet voraussichtlich am  

Montag, dem 24.01.2021, 18.30 Uhr,  
im Kultur- und Sportzentrum Nieschütz,  

Teichstraße 12 a, statt. 

(Ortswechsel ist möglich!)

Den genauen Termin und die  
Tagesordnung entnehmen Sie bitte  
eine Woche vorher den amtlichen 
Schaukästen oder finden Sie auf:  

www.diera-zehren.de

Bitte beachten Sie beim Besuch  
der Gemeinderatssitzung  

die aktuellen Corona-Regeln.

Beschluss-Nr.: 127-11/2021
Der Gemeinderat beschließt den 9. Nach-
trag der Fa. Brumm Bau GmbH Meißen 
i. H. v. 908,93 Euro brutto zur Baumaßnah-
me – „Ersatzneubau – Fährhaus Niederlom-
matzsch“ der Ident-Nr. 135 Instandsetzung 
und Wiederherstellung der Wagen- und 
Personenfähre im Rahmen der Hochwas-
serschadensbeseitigung 2013.
Abstimmungsergebnis: 
12 Dafür, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung

Beschluss-Nr.: 128-11/2021
Der Gemeinderat beschließt die Nachträge 
zur Planungsleistung zur Instandsetzung 
der Straße „Schlossberg“ im OT Schie-
ritz (Fördermaßnahme – Unwetterereig-
nis vom 27.05.2014) an das Planungsbüro 
Zscheile+Krause, Riesa mit 5.370,34 Euro 
brutto.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 129-11/2021
Der Gemeinderat beschließt die Verga-
be zur Instandsetzung der Treppe Fähr-
weg links an die Fa. Weber Bau GmbH, 
Großenhain i. H. v. 14.282,50 Euro brutto 
im Rahmen der Hochwasserschadensbesei-
tigung Ident-Nr. 135 „Fähren“. 
Abstimmungsergebnis: 
12 Dafür, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung

Beschluss-Nr.: 130-11/2021
Der Gemeinderat beschließt die Verga-
be zur Herstellung von 2 Einspeisestellen 
der Fördermaßnahme „Härtung der öf-
fentlichen Wasserversorgung“, an die Fir-
ma Kommunalservice Brockwitz-Rödern 
GmbH, mit 6.459 Euro netto. Die Nachför-

derung auf das erhöhte Ausschreibungser-
gebnis ist bereits genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 131-11/2021
Der Gemeinderat beschließt den vorlie-
genden Entwurf des Erschließungsvertra-
ges vorbehaltlich der rechtlichen Prüfung 
auf Grundlage des rechtskräftigen B-Pla-
nes Nieschütz I. Der Erschließungsvertrag 
dient der Erschließung der noch nicht er-
schlossenen Flurstücke 195, 193/1, 193/2, 
193/3, 193/4 der Gemarkung Nieschütz 
des Bebauungsplanes Nieschütz I. Der Er-
schließungsvertrag ist notariell zu beglau-
bigen.
Abstimmungsergebnis: 
12 Dafür, 1 Befangenheit, 0 Gegenstim-
men, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 132-11/2021
Der Gemeinderat stimmt im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB dem Entwurf 
Bebauungsplan „Altzaschendorf“ und der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren der Stadt Meißen zu.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 133-11/2021
Der Gemeinderat stimmt im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belan-
ge gem. § 4 Abs. 2 BauGB dem Vorentwurf 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Einkaufszentrum Fabrikstraße, Meißen-
Cölln“, der Stadt Meißen zu.
Abstimmungsergebnis: 
4 Dafür, 2 Gegenstimmen, 7 Enthaltungen

Beschluss-Nr.:134-11/2021
Der Gemeinderat stimmt der Ergänzung 
zum Bauantrag vom 20.07.2021 – Errich-
tung eines Wintergartens am Wohnhaus 
auf dem Flst. 315/8 der Gemarkung Nie-
schütz zu: Befreiung von den Festsetzun-
gen der Ergänzungssatzung Teichstraße 
der Gemeinde Diera-Zehren zur Dachform 
(Satteldach, Mansarddach).
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.:135-11/2021
Der Gemeinderat beschließt, den Bauan-
trag zur Errichtung eines Spielplatzes und 
Stell-fläche für Glascontainer auf einer 
Teilfläche des Flurstückes 84/27 Gemar-
kung Naundörfel zu erarbeiten und bei der 
unteren Bauaufsicht einzureichen.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.:136-11/2021
Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorha-
ben – Neubau einer Mistplatte mit Lager-
fläche für Silageballen Flst. 111/1, Gemar-
kung Nieschütz – zu.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.:137-11/2021
Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorha-
ben – Abbruch und Neubau von Stützmau-
ern am Weinberg (h < 2,0 m ), Flst. 60, Ge-
markung Zadel – zu.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.:138-11/2021
Der Gemeinderat beschließt die Zweckver-

Beschlüsse des Gemeinderates vom 15.11.2021
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ACHTUNG! WEGFALL  
CORONA-TESTSTELLE 

Die Zahnarztpraxis hat zum 29.11.21
ihre Arbeit „Durchführung von Schnell-
tests“ eingestellt. Wir bedanken uns für 

den Einsatz der Praxis.

Wichtige Hinweise zu Corona 
finden Sie auf der Landkreisseite: 

www.kreis-meissen.org/15946.html
Corona-Hotline des Freistaates Sachsen: 

0800 1000214
Corona-Hotline des Gesundheitsamtes/ 

Landratsamt: 03834 3450065 
Montag bis Freitag, 08.00 – 12.00 Uhr

und 14.00 – 18.00 Uhr
Aus technischen/organisatorischen  

Gründen erfolgt die Einwahl über eine  
externe Vorwahlnummer.

E-Mail: corona@kreis-meissen.de

http://www.diera-zehren.de
mailto:gemeinde@diera-zehren.de
http://www.diera-zehren.de
http://www.satztechnik-meissen.de
mailto:fiedler@satztechnik-meissen.de
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A m t s b l a t t  D i e r a - Z e h r e n  1 2 / 2 0 2 1 B e k a n n t m a c h u n g e n
einbarung zwischen der Gemeinde Käb-
schütztal und der Gemeinde Diera-Zehren 
zur Übertragung der Straßenbaulast (Teile 
der Flurstücke 61 und 59 Gemarkung Jes-
seritz) auf die Gemeinde Diera-Zehren für 
die Ortsstraße „Jahnatalstraße Anschluss 
Jesseritz“.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.:139-11/2021
Der Gemeinderat beschließt, auf das ge-

setzliche Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 ff 
Baugesetzbuch und § 17 SächsDSchG für 
die aufgeführten Flurstücke zu verzichten. 
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.:140-11/2021
Der Gemeinderat beschließt die Annahme 
von Geldspenden i. H. v. 100,00 Euro lt. Lis-
te im Zeitraum 26.08.2021 bis 05.11.2021.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.:141-11/2021
Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorha-
ben – Neubau/Errichtung einer Grillkota 
Flst. 260, Gemarkung Nieschütz – zu.
Abstimmungsergebnis: 
13 Dafür, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Vom 15. Oktober 2021

Die Landesdirektion Sachsen gibt bekannt, 
dass die Gemeinde Diera-Zehren, Am 
Göhrischblick 1 in 01665 Diera-Zehren, ei-
nen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß 
§ 9 Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsge-
setzes (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch 
Artikel 158 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, gestellt hat.
Der Antrag (Az: 32-0552/16/116) be-
trifft den vorhandenen Regenwasserkanal 
DN 400 einschließlich Zubehör, Sonder- 
und Nebenanlagen sowie Schutzstreifen. 
Die von der Anlage betroffenen Grund-
stückseigentümer der Gemeinde Diera-
Zehren (Gemarkung Nieschütz) können 
den eingereichten Antrag sowie die beige-
fügten Unterlagen in der Zeit 

vom 10. Januar bis einschließlich 
7. Februar 2022 

in der Landesdirektion Sachsen, Dienst-
stelle Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 
Dresden, einsehen. Im Vorfeld bitten wir 
um eine telefonische Kontaktaufnahme 
unter der Telefonnummer 0351 8253222. 
Es besteht derzeit die Pflicht, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Zum Termin 
wird voraussichtlich das Ausfüllen einer 
Selbstauskunft erforderlich.
Ergänzend wird auf die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme in die Planunterlagen wäh-
rend des vorgenannten Zeitraums unter 

www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/ 
verwiesen (danach bitte die Rubrik Infra-
struktur-Grundbuchbereinigung wählen). 
Im Internet erfolgt die Freischaltung mit 
Beginn des Auslegungszeitraumes.
Nach § 27a Abs. 1 Satz 4 Verwaltungsver-
fahrensgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I S. 
102), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 25. Juli 2013 (BGBI. I S. 2749) ge-
ändert worden ist, ist der Inhalt der zur Ein-
sicht ausgelegten Unterlagen maßgeblich.
Die Landesdirektion Sachsen erteilt die 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung nach Ablauf der Auslegungsfrist ge-
mäß § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 4 und 5 der Verordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem 
Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-
Durchführungsverordnung – SachenR-
DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I  
S. 3900).

Hinweise zur Einlegung  
von Widersprüchen

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von 
Gesetzes wegen eine beschränkte persön-
liche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 bestehenden Energiefortleitungsan-
lagen und Anlagen der Wasserversorgung 
und -entsorgung entstanden. Die durch Ge-
setz entstandene Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits 
entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht 
damit begründet werden, dass kein Einver-

ständnis mit der Belastung des Grundstü-
ckes erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur dar-
auf gerichtet sein, dass die im Antrag dar-
gestellte Leitungsführung nicht richtig ist.  
Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich 
nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von der Leitung oder in an-
derer Weise, als dargestellt, betroffen ist. 
Wir möchten Sie daher bitten, nur in be-
gründeten Fällen von Ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch zu machen. 
Der Widerspruch kann bei der Landes- 
direktion Sachsen, Altchemnitzer Stra-
ße 41, 09120 Chemnitz, oder den Dienst-
stellen der Landesdirektion Sachsen in 
Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, oder in Leipzig, Braustraße 2, 04107 
Leipzig bis zum Ende der Auslegungsfrist 
erhoben werden. Die Schriftform kann 
durch die elektronische Form ersetzt wer-
den. Der elektronischen Form genügt ein 
elektronisches Dokument, das mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur ver-
sehen ist. Die Schriftform kann auch er-
setzt werden durch Versendung eines elek-
tronischen Dokuments mit der Versandart 
nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes. Die  
Adressen und die technischen Anforderun-
gen für die Übermittlung elektronischer 
Dokumente sind über die Internetseite 
www.lds.sachsen.de/kontakt abrufbar.

Leipzig, den 15. Oktober 2021

gez. Landesdirektion Sachsen, 
Holger Keune,

Referatsleiter Planfeststellung

Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen über einen Antrag auf Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung Gemarkung Nieschütz

Öffentliche Bekanntmachung – Festsetzung der Hundesteuer in Diera-Zehren für 2022

Sehr geehrte Steuerzahler,
für das Jahr 2022 gelten die Steuersätze ge-
mäß §§ 6 und 7 Hundesteuersatzung Diera-
Zehren vom 02.04.2019. Die Hundesteuer 
ist am 15.03.2022 fällig.
Bitte überweisen Sie auf unser Konto bei 
der Deutschen Kreditbank,
IBAN: DE15 1203 0000 0001 2071 25 unter 
Angabe des Buchungszeichens.
Für die Steuerzahler treten mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 

Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre. Diejenigen Steu-
erzahler, die erstmals im Jahr 2022 steu-
erpflichtig werden, erhalten einen neuen 
Bescheid. Wurden bis zu dieser Bekannt-
machung bereits Abgabenbescheide erteilt, 
so sind die darin festgesetzten Beträge zu 
entrichten oder werden abgebucht.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Festsetzung der Hundesteu-

er kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Diera-Zeh-
ren, Am Göhrischblick 1, 01665 Diera-Zeh-
ren einzureichen.

Diera-Zehren, den 2. Dezember 2021

gez. i.A. Mehner, 
SB Steuern

Amtsblatt Januar 2022
Redaktionsschluss: 01.01.2022
Erscheinungstermin: 14.01.2022
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zuständige Behörde: Ort, Tag:

Ot Nieschütz
Bearbeiterin:

Aktenzeichen: Telefon: 

Zutreffendes ankreuzen X oder ausfüllen!

Eintragungsverfügung für das Bestandsverzeichnis der 1)

X Gemeindestraßen beschränkt- öffentliche Wege und Plätze

Öffentliche Feld- und Waldwege Eigentümerwege

Genaue Bezeichnung der Straße:

Gemeinde: Landkreis:

I. Anlass:

Erstmalige Anlegung des Bestandsverzeichnisses (§ 54 Abs. 2, § 3 Abs. 1 SächsStrG)
(Rechtsgrundlage für die Eintragung der Straße bzw. des Weges ist § 53 SächsStrG)

X Widmung (§ 6 SächsStrG) Umstufung (§ 7 SächsStrG) Einziehung (§ 8 SächsStrG)

Korrektur

II. Inhalt der Eintragung:

III. An Verzeichnisführer zur Vollziehung der Eintragung
IV. Nach Eintragung Abdruck der Verfügung und des Wortlautes der Eintragung an:

a)        (Gemeinde) 2)

b)

Hinweis: Das Bestandsverzeichnis für die obenbezeichnete Straßenklasse liegt
bis einschließlich     

17.12.21 11.01.22
in der

während der Dienststunden zur Einsicht aus.

Rechtsmittelbelehrung:

(Siegel) 

Bürgermeisterin
2) Entfällt, wenn Gemeinde das 
Bestandsverzeichnis selbst führt

Nieschütz, 17.12.2021Gemeinde Diera-Zehren

in der Zeit vom 

Am Göhrischblick 1

01665 Diera-Zehren

"Waldblick"

Diera-Zehren

1) Straßenklasse ankreuzen

Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

(Gemeindeverbindungs-, Ortsstraßen)

035267 55 652
Frau Kögler

Widmung zur Ortsstraße

Meißen

Gemeinde Diera-Zehren, OT Nieschütz, Am Göhrischblick 1, 01665 Diera-Zehren

Gemeinde Diera-Zehren

Öffentliche Bekanntmachung – Festsetzung der Grundsteuer in Diera-Zehren für 2022

Sehr geehrte Steuerzahler,
gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz wird 
die Grundsteuer 2022 durch öffentliche 
Bekanntmachung für diejenigen Steuer-
schuldner festgesetzt, die für das Jahr 2022 
die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben.
Bitte entnehmen Sie die Höhe Ihrer Grund-
steuerzahlung dem derzeit gültigen Grund-
steuerbescheid.
Die gesetzlich festgelegten Zahlungster-
mine sind für vierteljährliche Zahlungen 
jeweils der 15.02., 15.05., 15.08, 15.11. des 
laufenden Kalenderjahres und für Jahres-
zahler (die bis zum 30.09.2021 einen ent-

sprechenden Antrag gestellt haben) der 
01.07. des laufenden Kalenderjahres.
Bitte überweisen Sie auf unser Konto bei 
der Deutschen Kreditbank
IBAN: DE15 1203 0000 0001 2071 25 unter 
Angabe des Buchungszeichens.
Für die Steuerzahler treten mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.
Diejenigen Steuerzahler, die erstmals im 
Jahr 2022 steuerpflichtig werden, erhalten 
einen neuen Bescheid.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung be-

reits Abgabenbescheide erteilt, so sind die 
darin festgesetzten Beträge zu entrichten 
oder werden abgebucht.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Festsetzung der Grundsteu-
er kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Diera-Zeh-
ren, Am Göhrischblick 1, 01665 Diera-Zeh-
ren einzureichen.

Diera-Zehren, den 2. Dezember 2021

gez. i.A. Mehner, SB Steuern

Abrechnung Trinkwasser/
Abwasser

Für die Jahresendabrechnung 2021 wer-
den zur Erfassung der Zählerstände die 
Selbstablesebriefe ab dem 15.12.2021 ver-
schickt. 
Denken Sie bitte an die Rückantwort 
bis spätestens 07.01.2022. Alle wichtigen 
Informationen und Kontaktadressen zur 
Rückmeldung der Zählerdaten finden Sie 
auf dem Ablesebrief. 
Bitte vergleichen Sie beim Ablesen auch 
die im Brief angegebene Zählernummer 
mit der Nummer auf Ihrem Zähler. Even-
tuelle Verwechselungen können damit ver-
mieden werden. 

R. Weber, Bauamt, TW-AW-Gebühren

Eintragsverfügung für das Bestandsverzeichnis  
der Gemeindestraßen

Förderrichtlinie Private 
Hochwassereigenvorsorge

FRL pHWEV/2021 vom 02.11.2021
Staatsministerium für Energie, Klima-
schutz, Umwelt und Landwirtschaft

Lt. FRL „Punkt 2. Gegenstand der Förde-
rung“ werden gefördert:
„2.1 Investive Maßnahmen: 
Maßnahmen zur Minderung des Schaden-
potenzials an Bestandsgebäuden auf der 
Grundlage eines schriftlichen Gutachtens 
nach Nummer 2.2.
2.2 Nichtinvestive Maßnahmen: 
Erstellung eines schriftlichen Gutachtens 
zur Ermittlung des gebäudespezifischen 
Überflutungsrisikos mit konkreten Maß-
nahmenvorschlägen zur Erreichung einer 
signifikanten Minderung des Schadenspo-
tenzials ...“
Das vollständige Gesetz finden Sie unter:
www.revosax.sachsen.de/vorschrift/
19397-Foerderrichtlinie-private-
Hochwassereigenvorsorge
sowie auf der Internetseite der Gemeinde 
www.diera-zehren.de – Bürger-Service – 
hochwasser-starkregen.
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Tierstandsmeldung 2022 – Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK)

Sehr geehrte Tierhalter/-innen,
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter/ 
-in von Pferden, Rindern, Schweinen, Scha-
fen, Ziegen, Geflügel, Fischen und Bienen 
zur Meldung und Beitragszahlung bei der 
Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich 
verpflichtet sind.
Die fristgerechte Meldung und Beitrags-
zahlung für Ihren Tierbestand ist Voraus-
setzung für
• eine Entschädigung im Tierseuchenfall,
• die Beteiligung der Tierseuchenkasse an 

den Kosten für die Tierkörperbeseitigung,
• die Gewährung von Beihilfen und Leis-

tungen durch die Tierseuchenkasse.
Der Tierseuchenkasse bereits bekannte 
Tierhalter/-innen erhalten Ende Dezem-
ber 2021 einen Meldebogen per Post. Soll-
te dieser bis Mitte Januar 2022 nicht bei Ih-
nen eingegangen sein, melden Sie sich bitte 
bei der Tierseuchenkasse, um Ihren Tier-
bestand anzugeben.

Tierhalter, welche ihre E-Mail-Adresse bei 
der Tierseuchenkasse autorisiert haben, er-
halten die Meldeaufforderung per E-Mail.
Auf dem Meldebogen oder per Internet 
sind die am Stichtag 1. Januar 2022 vor-
handenen Tiere zu melden. Sie erhalten da-
raufhin Ende Februar 2022 Ihren Beitrags-
bescheid.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich 
auf § 23 Abs. 5 des Sächsischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz 
(SächsAGTierGesG) in Verbindung mit 
der Beitragssatzung der Sächsischen Tier-
seuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie 
Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder 
zu privaten Zwecken halten.
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre 
Meldepflicht bei dem für Sie zuständigen 
Veterinäramt hinweisen.
Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weite-
re Informationen zur Melde- und Beitrags-

pflicht, zu Beihilfen 
der Tierseuchenkasse 
sowie über die Tier-
gesundheit sd iens-
te. Zudem können 
Sie, als gemeldete/-r 
Tierhalter/-in u. a. Ihr 
Beitragskonto (ge-
meldeter Tierbestand 
der letzten drei Jahre), erhaltene Beihilfen, 
Befunde sowie eine Übersicht über Ihre bei 
der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorg-
ten Tiere einsehen.
Kontakt:
Löwenstraße 7 a
01099 Dresden
Telefon: 0351 8060830
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts

Neuanmeldung

Bekanntmachung verwendeter Zusatzstoffe im Trinkwasser (öffentliches Trinkwassernetz)

Die zentrale Trinkwasserversorgung der 
Gemeinde Diera-Zehren erfolgt durch die 
Einspeisung von Wasser
• aus dem Wasserwerk Coschütz (für ange-

schlossene Ortsteile, außer OT Niederlom-
matzsch, OT Seebschütz und OT Seilitz),

• aus dem Wasserwerk Riesa-Göhlis für 
den OT Niederlommatzsch (nur bei 
Hochwasser WW Fichtenberg),

• aus dem Wasserwerk Stroischen für die 
OT Seebschütz und Seilitz.

Gemäß § 16 Abs. 4 der Trinkwasserver-
sorgung v. 21.05.2001, zuletzt geändert am 
22.09.2021, sind Wasserversorgungsunter-
nehmen verpflichtet, die bei der Wasser-

aufbereitung im Wasserwerk verwendeten 
Zusatzstoffe öffentlich bekannt zu geben.
Wasserwerk Coschütz:
Brandkalk zur pH-Stabilisierung und Ab-
bindung von Kohlendioxid (CO2) Alumini-
umsulfat zur Flockung Chlor und Chlordi-
oxid zur Desinfektion
Wasserwerk Riesa-Göhlis:
Zusatzstoffe werden nicht eingesetzt. Es er-
folgt eine vorbeugende Desinfektion über 
eine UV-Behandlungsanlage.
Wasserwerk Stroischen:
Das Rohwasser aus den Tiefbrunnen Meh-
ren wird im Wasserwerk Stroischen belüf-
tet. Anschließend erfolgt die Filtration über 

zwei Kiesfilter, um das im Wasser gelöste 
Eisen und Mangan zu entfernen. Eine Desin-
fektion ist aufgrund der guten Geschütztheit 
des Grundwassers (Tiefbrunnen II Mehren: 
40 Meter tief) nicht erforderlich. Zur Netz-
pflege und zur Härtestabilisierung des TW 
aus dem Wasserwerk Stroischen wird dem 
TW folgender Zusatzstoff zudosiert: 
METAQUA PSI 40 – Die Einzelkomponen-
ten dafür sind: Natriumsilikat, Natriumcar-
bonat, Natriumpolyphosphat
Durch die Zugabe von METAQUA PSI 40 
wird die unerwünschte Härteausfällung, 
wie z. B. Kalk an der Heizung der Wasch-
maschine, Kaffeemaschine, Perlatoren am 
Wasserhahn und in Heizwassergeräten 
wirksam verhindert.
Durch den Einsatz des Zusatzstoffes wird 
die Wasserqualität in Bezug auf die Härte 
und den Geschmack nicht verändert. Die 
Wasserhärte von 19,9° dH (Gesamthärte) 
bleibt erhalten. Das Wasser entspricht dem
Härtebereich: hart
Das von den Wasserwerken abgegebene 
Trinkwasser entspricht in allen Qualitäts-
parametern der Trinkwasserverordnung in 
der geltenden Fassung. 
Etwaige Zusatzinformation oder Bekannt-
machungen werden bei Notwendigkeit an 
den Bekanntmachungstafeln unserer Ge-
meinde und unter www.diera-zehren.de 
veröffentlicht. 
Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständi-
gen Wasserversorgungsunternehmen wie 
folgt zur Verfügung:
• Wasserversorgung Brockwitz-Rödern  

GmbH (Telefon: 03523 9430)
• Wasserversorgung Riesa-Großenhain 

GmbH (Telefon: 03525 748223)
• Zweckverband Wasserversorgung „Meiß-

ner Hochland“ (Telefon: 035246 5150)
R. Weber, Bauamt

Aktuell gemeldete Parameter 
des Trinkwassers

WW  
Coschütz 

WW  
Riesa-Göhlis

WW  
Stroischen Grenzwert

pH – Wert 8,23 7,59 7,2 6,5 – 9,5

Gesamte Wasserhärte  
(°dH – Grad deutscher Härte) 5,4 10,9 19,9 –

Karbonathärte (°dH) 3,5 4,8 15,0 –

Nitrat (mg/l) 12,1 12 <0,5 50

Nitrit (mg/l) < 0,010 < 0,02 < 0,01 0,5

Sulfat (mg/l) 27,1 93 80,7 250

Fluorid (mg/l) <0,15 0,23 0,19 1,5

Chlorid (mg/l) 14,2 36 27,1 250

Natrium (mg/l) 8,49 23,7 11,7 200

Magnesium (mg/l) 2,82 12,6 18,7 –

Calcium (mg/l) 33,8 57,2 111 –

Kalium (mg/l) 1,30 6,34 4,89 –

Eisen (mg/l) < 0,020 < 0,01 < 0,020 0,2

Aluminium (mg/l) < 0,0 < 0,02 < 0,020 0,2

Mangan (mg/l) < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05

Uran (µg/l) < 0,10 < 0,2 < 0,1 10

Ammonium (mg/l) < 0,050 < 0,02 < 0,02 0,5
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Notdienste  
Gemeindeverwaltung Diera-Zehren
Havariemeldungen und Störungen an 
öffentlichen Trink- und Abwasseranla-
gen sind zu richten an:
Trinkwasserversorgungsanlagen
• links- und rechtselbische Ortsteile

Kommunalservice Brockwitz-Rödern  
werktags zwischen 6.45 – 15.30 Uhr   
 Tel. 03523 774120 
werktags zwischen 15.30 – 6.45 Uhr  
sowie an Sonn- und Feiertagen 
 Tel. 0173 5748892 

• Niederlommatzsch
Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH 
in Riesa  Tel. 03525 7480/03525 733349 

Abwasserentsorgungsanlagen
• links- und rechtselbische Ortsteile

Kommunalservice Brockwitz-Rödern  
werktags zwischen 6.45 – 15.30 Uhr  
  Tel. 03523 774120 
werktags zwischen 15.30 – 6.45 Uhr   
sowie an Sonn- und Feiertagen  
   Tel. 0172 3533470 

• Niederlommatzsch und Hebelei
Zweckverband Abwasserbeseitigung  
Oberes Elbtal Riesa    
Frau Stöbel  Tel. 03525 503410 

Klärgruben und abflusslose Gruben
Abfuhr- und Entsorgung  
Meißen e.K. Tel. 03521 733849
ENSO – Störungsnummer Strom
   Tel. 0351 50178881
ENSO – Störungsnummer Erdgas
   Tel. 0180 2787901

Polizei  Tel. 110
Feuerwehr und Rettungsdienst  Tel. 112
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(nur zu den Bereitschaftsdiensten)  Tel. 116117
Neue Bereitschaftspraxis am  
Elblandklinikum Meißen, Nassauweg 7  
Allgemeinärztlicher und  
kinderärztlicher Behandlungsbereich
Wochenende, Feiertage und Brückentage  
von 9.00 – 13.00 Uhr

Brandmeldeanlagen  Tel. 0351 19296
Rettungsleitstelle Dresden
  Tel. 0351 501210 (allgemeine Einwahl)  
Fax 0351 8155154, feuerwehr@dresden.de

BÜRGERPOLIZIST
Michael Meyer   Tel. 0173 9618599

Unfallsprechstunde Meißen
Robert-Koch-Platz von 8.00 – 18.00 Uhr 
   Tel. 03521 739823

Giftnotruf   Tel. 0361 730730

Notfälle Tierschutz  Tel. 03521 730167  
 Mobil 0157 85620433  
(Meißner Tierschutzverein e. V.)

E-Mail-Adresse Gemeindeverwaltung:
gemeinde@diera-zehren.de
Internet: www.diera-zehren.de

Telefonnummern  
der Gemeindeverwaltung Diera-Zehren 

Vorwahl: 035267, Fax: 035267 556-59
Bürgermeisterin – C. Balk  über Sekretariat

Frau S. Seidel (Sekretariat/Amtsblatt)  556-30
Hauptamt:
Frau Ulbricht – Leiterin  556-31
Frau Schneider  556-32  
(Kita, Gebäudemanagement, Versicherung,  
Internet, Sicherheit und Ordnung,) 

Frau Gäbisch  556-33  
(Einwohnermeldeamt, Lohnbüro, Gaststätten und Gewerbe)
Kämmerei:
Frau Mertig – Leiterin  556-40
Frau Mehner  556-41  
(Gebühren, Steuern, Lagerfeuer, Plakatierung)

Frau Schwarz (Kasse)   556-42
Bauamt:
Herr Priebe – Leiter  556-50
Frau Kögler  556-52  
(Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, Verpachtung)

Herr Weber  556-53  
(Gebühren TW/AW, TW/AW-Leitungen, Kläranlagenbau)
Friedensrichterin:
Anja Hennig 
Telefon: 035241 886638
Fax: 035241 886639
E-Mail: mail@abakus-dasbuero.de
Zum Schutz der Gesundheit der Bürger/
Bürgerinnen sowie der Mitarbeiter/Mit-
arbeiterinnen, gilt auch beim Besuch der 
Gemeindeverwaltung Diera-Zehren (Nie-
schütz/Außenstelle Zehren) die 3G-Regel. 
D. h. alle Personen müssen gegen Covid-19 
geimpft oder von Covid-19 genesen sein 
bzw. einen tagesaktuellen negativen Test 
vorweisen. Selbsttests sind dabei nicht 
ausreichend. Ebenso sind Hygienemaß-
nahmen, wie Tragen der OP/FFP2-Maske, 
Handdesinfektion und Symptomfreiheit wie 
gewohnt einzuhalten. Vereinbaren Sie, für 
nicht Verschiebbares, möglichst telefonisch 
einen Termin mit dem gewünschten Mitar-
beiter. Vielen Dank!
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
OT Nieschütz
Am Göhrischblick 1, 01665 Diera-Zehren
Mo.: 9.00 – 12.00 und 13.00 – 15.00 Uhr
Di.: 9.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Mi.: keine Sprechzeit
Do.: 9.00 – 12.00 und 13.00 – 15.00 Uhr
Fr.: keine Sprechzeit
sowie nach Terminabsprache
Bürgermeisterin:
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Einwohnermeldeamt –  
Öffnungszeiten Weihnachten 2021:
Nieschütz:
Dienstag, 21.12.2021: 9.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 18.00 Uhr
Dienstag, 28.12.2021 9.00 –12.30 Uhr
 13.00 – 16.00 Uhr
Zehren:
Donnerstag, 23.12.2021: 9.00 – 12.30 Uhr
 13.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag, 30.12.2021 9.00 –12.30 Uhr
 13.00 – 16.00 Uhr
Zutritt mit Terminvereinbarung und ei-
nem 3G-Nachweis

Fäkalienentsorgung
Abfuhr- und Entsorgung Meißen e.K.
Nassauweg 2, 01662 Meißen
Telefon: 03521 733849
Fax: 03521 733789
E-Mail: info@ae-meissen.de

Müllentsorgung
Die folgenden Entsorgungstermine fin-
den Sie auch im aktuellen Abfallkalen-
der des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Oberes Elbtal – Angaben ohne Gewähr.

Schwarze Tonne – Restabfall
Die Abfallbehälter sind zum Entsorgungster-
min bis 6.00 Uhr zur Abholung bereitzustellen.  
Diera-Zehren, alle Ortsteile 
 27.12.2021 und 10.01.2022
Gelbe Säcke/Tonne 
Die Gelben Säcke/Gelben Tonnen sind zum 
Entsorgungstermin bis 6.00 Uhr zur Abholung 
bereitzustellen. Diera-Zehren, alle Ortsteile 
 24.12.2021, 07.01 und 13.01.2022
Blaue Tonne – Papier/Pappe
Die Abfallbehälter sind zum Entsorgungster-
min bis 6.00 Uhr zur Abholung bereitzustellen.  
Diera-Zehren, rechts und links der Elbe 
 16.12.2021 und 13.01.2022
Braune Tonne – Bioabfall
Die Abfallbehälter sind zum Entsorgungster-
min bis 6.00 Uhr zur Abholung bereitzustel-
len. Diera-Zehren, alle Ortsteile 
 17.12., 24.12., 31.12.2021, 07.01.,
 14.01. und 21.01.2022
Die Abfallbehälter sind zum Entsor-
gungstermin bis 6.00 Uhr zur Abholung 
bereitzustellen.

Wir machen alle Bürger und Grund-
stückseigentümer darauf aufmerksam, 
an diesen Terminen den Entsorgungs-
fahrzeugen ungehinderte Zufahrt zu den 
einzelnen Grundstücken zu gewähren.

Weihnachtsbaumsammlung 2022

Dienstag, 11.01.2022,
Nieschütz, Riesaer Straße 15 a, 
Festwiese

Winter-Fährzeiten
Niederlommatzsch – Diesbar-Seußlitz  
01.11.2021 bis 01.04.2022
(nicht am 24. und 31.12.2021)
Mo. – Fr.:  6.30 – 12.00 Uhr
  13.00 – 17.00 Uhr
Sa., So. und Feiertag:  10.00 – 12.30 Uhr
 13.00 – 17.00 Uhr 
Auskünfte erteilt: 
Verkehrsgesellschaft Meißen
Telefon: 03521 741650
Änderungen vorbehalten. Fahrten nach Bedarf.

mailto:feuerwehr@dresden.de
mailto:gemeinde@diera-zehren.de
http://www.diera-zehren.de
mailto:mail@abakus-dasbuero.de
mailto:info@ae-meissen.de
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Kirchgemeinde Zadel

Pfarramt Zadel über Pfarramt Meißen-Zscheila
Werdermannstraße 25, Telefon: 03521 732900, Fax: 03521 711560,  
E-Mail: kg.meissen_zscheila@evlks.de, Pfr. Heinke: 03521 738225  
oder 0172 3512193, Infos auch unter: www.kirchgemeinde-zadel.de

Unsere Kreise treffen sich regelmäßig, außer in den Ferien:

Kinderkirche Di., 14.15 – 15.00 Uhr, mit Frau Thoß, 
Start und Ende am Hort der GS Zadel

Konfirmanden-
unterricht  
Klasse 7

mittwochs, 15.45 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus, 
Werdermannstraße 25, mit Pfr. Heinke

Konfirmanden-
unterricht  
Klasse 8

mittwochs, 15.45 Uhr, 
im Gemeindesaal, Markt 10,  
mit Pfrn. Henke und Pfr. Haubold 

Junge Gemeinde donnerstags, 19.00 Uhr, 
Afrakirche Meißen

Kirchenchor donnerstags, 19.15 Uhr, nach Probenplan, 
siehe Internet

Seniorenkreis Di., 11.01.2022, 13.00 Uhr, 
Pfarrhaus Zadel

Kirchenvorstand nach Absprache, Pfarrhaus Zadel
Flötenkreis mittwochs, 18.15 Uhr, Pfarrhaus Zadel
Gospelchor dienstags, 19.15 Uhr, Pfarrhaus Zadel

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zadel lädt ein

Aufgrund der aktuellen und sich anspannenden Lage in der 
Corona-Pandemie kann es zu Ausfällen oder Änderungen der 
Ankündigungen kommen. Bitte beachten Sie die aktuellen  
Informationen in den Schaukästen und auf der Internetseite.

4. Advent, 19.12.2021,
16.00 Uhr

Musikalische Vesper  
in der Trinitatiskirche,  
Andreas Weber und Gäste

Heiligabend, 24.12.2021,  
15.00 Uhr
17.00 Uhr

Christvesper, Pfr. Heinke 
Christvesper, Rektor Dr. Franke

1. Christtag, 25.12.2021,  
10.00 Uhr

Festgottesdienst,  
Pfrn. Henke

2. Christtag, 26.12.2021,  
10.00 Uhr

Gemeinsamer Festgottesdienst  
in der Johanneskirche,  
Pfrn. Henke

Freitag, 31.12.2021,  
16.00 Uhr

23.30 Uhr

Jahresschlussgottesdienst in Zadel,
Pfr. Heinke
Jahresschlussandacht in Trinitatis- 
kirche, Pfr. Heinke

Samstag, 01.01.2022,  
15.00 Uhr

Gottesdienst in der Trinitatiskirche,
Pfr. Heinke

Sonntag, 02.01.2022,
10.00 Uhr

Gottesdienst,
Pfr. Heinke

Sonntag, 09.01.2022,
8.30 Uhr

Gottesdienst,
Pfr. Heinke

Sonntag, 16.01.2022,
10.00 Uhr

Gottesdienst,
Pfr. Heinke

3G-Regel in Gottesdiensten
Mit dem Inkrafttreten der Coronaschutzverordnung vom 19.11.2021 
am 22.11.2021 gelten neue Regelungen im Bereich der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften (vgl. § 18). 
Dies berührt natürlich auch die Gestaltung unserer Gottesdienste. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass Gottesdienste für alle Menschen of-
fen bleiben sollen. Dies ist nur möglich, wenn der Zugang zum Got-
tesdienst an Voraussetzungen geknüpft wird. Diese Voraussetzung 
ist die 3G-Regel. Deshalb bitten wir als Kirchgemeinden darum, 
dass alle Gottesdienstbesucher einen Nachweis über ihre erfolgten 
Impfungen, ihre Genesung oder einen Corona-Test zum Gottes-
dienst mitbringen. Ein Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden, 
ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. 
Diese Nachweise werden beim Betreten der Kirche kontrolliert, zei-
gen Sie diese bitte unaufgefordert vor. Außerdem ist während des 
Gottesdienstes unbedingt ein FFP2-Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Die Gottesdienste finden zu den ausgeschriebenen Zeiten in ver-
kürzter Form statt. Alle weiteren Angebote müssen vorerst entfallen.
Das ist sicher eine ungewöhnliche Maßnahme, aber sie ist notwen-
dig, um die Kirchen überhaupt für Gottesdienste mit allen Menschen 
offen halten zu können. 
Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme und wollen damit 
unseren Beitrag zur Begrenzung von Kontakten und der Eindäm-
mung der Pandemie leisten. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere 
Mitarbeiter vorrangig per Telefon oder E-Mail gern zur Verfügung.
Bleiben Sie behütet und gesund.

Pfr. Gerold Heinke, Pfarramtsleiter
Ev.-Luth. Kirchgemeindebund Meißner Land

Jahresendgrüße des GvZ
Das Jahr ist schon wieder fast vergangen, 
es hatte doch aber gerade erst angefangen.

Die Jahreszeiten fliegen dahin, mehr als e biss’l Winter 
ist nun nicht mehr drin.

Es ist die Zeit, sich zu bedanken, 
bei allen Sponsoren und bei denen, die uns helfen, 

aber immer noch wanken, sich sportlich zu betätigen 
und uns sportlich zu unterstützen –

Sport macht gesund, denn Trägheit wird keinem was nützen!
Danke an die Mitglieder und Eltern der Kindersportgruppe 

sowie an alle Kursteilnehmer – die neue Sporthalle ist super, 
Dank an die „Macher“ – es geht wohl kaum bequemer! 
Herzliche Weihnachtsgrüße übermitteln der Vorstand 

und alle Übungsleiter, 
und glaubt mir, auch in diesen schwierigen Zeiten 

geht’s sportlich immer wieder weiter.
Das ist der Sinn von so einem Verein, 

Gemeinschaft macht Spaß, da bleibt keiner allein.
Die alljährliche Pyramide steht wieder am Brunnen – 

wie ist sie bloß dahin gekommen? 
Kontakte sind ja nicht erwünscht, 

aber die Heinzelmännchen waren doch hoffentlich alle geimpft!
Es gibt Traditionen, die muss man pflegen, 

sonst hat man ja irgendwann nichts mehr vom Leben.
Weihnachten soll Stille und Frieden verbreiten,

man geht in sich und lässt sich auch zum Schlemmen verleiten.
Wir wünschen euch allen eine fröhliche Zeit,

bleibt gesund, erholt euch und seid bereit,
das neue Jahr voller Hoffnung zu beginnen,

(vielleicht kommt ja mal Klarheit von ganz oben)
denn die kostbare Zeit sollte nicht ungenutzt verrinnen! 

Guten Rutsch! 

Mit weihnachtlichen Grüßen
Bernd Leuthold, Gymnastikverein Zehren e. V.

Übrigens: Danke an Diejenigen, die meine diesjährigen Artikel im 
Amtsblatt nicht so toll fanden, sie aber trotzdem gelesen haben!

mailto:kg.meissen_zscheila@evlks.de
http://www.kirchgemeinde-zadel.de
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KiTa Nieschütz: „Kommt, wir wollen  
Laterne laufen, heute bleibt das Fern- 
sehen aus. Kommt, wir wollen Laterne  
laufen, keiner bleibt zu Haus!“

Getreu diesem Kinderlied 
riefen wir alle Kinder, El-
tern, Großeltern, Freunde 
und Verwandte auf, uns 
bei unserem Laternen-
umzug am 11. Novem-
ber 2021 zu begleiten. Zu 
unserer Freude war die 
Resonanz am Sankt Mar-
tinstag sehr groß. 

Nach einer kurzen Begrü-
ßung mit Hinweisen zu 
Masken- und Abstands-
regeln, starteten wir ge-
gen 17.00 Uhr an der KiTa 
„Zwergenland“ und zogen 
an der Gärtnerei vorbei in 
Richtung Gemeindehaus. 
Dort bogen wir am Blumenhaus Sang links ab, entlang des Elb- 
ufers. Die vielen bunten Lichter leuchteten uns den Weg durch die 
Dunkelheit am Sand, sodass der knapp zwei Kilometer lange Spa-
ziergang schließlich sein Ende wieder an der KiTa fand.

Wir danken den vielen großen und kleinen Laternenläufern, man-
che davon sogar pünktlich zum Faschingsauftakt im Kostüm, für 
die rege Beteiligung und wünschen allen eine wundervolle Ad-
ventszeit.

Der Elternrat der KiTa „Zwergenland“ Nieschütz

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da ...

Mit diesem Lied begrüßten die Kinder der KiTa „MS Sonnen-
schein“ den Herbst. Herbstlich verkleidete Kinder und Erzieherin-
nen feierten gemeinsam das traditionelle Herbstfest.

Sie hatten viel Spaß bei Spielen wie Blätter und Äpfel einsammeln, 
Gummistiefel-Weitwurf, Kastanien-Zielwurf und Kartoffeln rol-
len. Geschicklichkeit war auf einem Parcours gefragt, wo Eicheln 
in den Korb gesammelt wurden. Viel Kraft dagegen benötigten die 
Kinder beim Hämmern auf die Nüsse.

Dieser Tag brachte viel Freude für Groß und Klein.

Das Team der KiTa „MS Sonnenschein“

Vorfreude, schönste Freude

Auch in diesem Jahr möchten wir in der KiTa „MS Sonnenschein“ 
trotz Corona und „eingeschränktem Regelbetrieb“ mit den Kindern 
eine besinnliche Adventszeit mit vielen Überraschungen erleben. 
Auch wenn Aktivitäten, wie Plätzchen backen, Märchenstunden 
am Kamin, Weihnachtslieder hören oder Überraschungen basteln 
nur in den Gruppen stattfinden können und nicht gemeinsam, wird 
die Zeit viel zu schnell vergehen und Weihnachten steht vor der Tür.
Alle Kinder und Erzieherinnen wünschen den Mitarbeitern und Ein-
wohnern der Gemeinde Diera-Zehren eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Festtage, Gesundheit sowie alles Gute für das neue Jahr 2022.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Eltern und Großeltern 
für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.
Vielen Dank auch allen Sponsoren und fleißigen Helfern für die 
Unterstützung bei allen KiTa-Aktivitäten.

Die Kinder und das Team der KiTa „MS Sonnenschein“

KiTa Zehren: Vorfreude, schönste Freude

Reit- und Fahrverein Diera e. V.: 
Goldener Oktober ...

... hat seinem Namen wieder einmal alle Ehre gemacht.
Am 2. Oktober 2021 fand entlang der sächsischen Weinstraße bei 
schönstem Sonnenschein eine wunderschöne Herbstausfahrt, ver-
anstaltet durch den RFV Diera e. V., statt.
28 Gespanne hatten sich zu dieser spontanen Ausfahrt angemeldet.
Teilnehmer aus dem Umkreis, aber auch aus Chemnitz und der 
Oberlausitz fanden sich zusammen, um einen schönen Tag mit- 
einander zu verbringen. Wir danken hiermit nochmals der Familie 
Gläser, denn wir durften im wunderschönen Radewitz eine tolle 
Mittagsrast abhalten, was von allen sehr genossen wurde und auch 
die eine oder andere Wandergruppe hatte ihre Freude mit der Be-
gegnung der herausgebrachten Gespanne. Am 3. Oktober 2021 tra-
fen sich dann auf dem Reitplatz in Nieschütz Reiter und Fahrer, um 
sich in einigen Wettbewerben zu messen. Auch hier bei traumhaf-
ten Bedingungen. Wir danken dem Autohaus Luft und allen flei-
ßigen Helfern für die tolle Unterstützung und, nach langer Pause, 
wunderschönen Tage.

Reit- und Fahrverein Diera e. V.
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Heimatverein Zadel e. V.

Eine schöne Tradition ist es geworden, ... 
... auch in diesem Jahr waren unsere Heinzelmännchen wieder flei-
ßig und haben unserem Dorfplatz einen weihnachtlichen Zauber 
verliehen (siehe Titelseite). Lieben Dank an Familie Köhler für das 
Sponsoring des Baumes. 
Auch in diesem Jahr war leider nicht viel Vereinsleben möglich, 
dennoch erfreuen wir uns auch an den wenigen Veranstaltungen 
und hoffen darauf, dass wir unser Vereinsleben bald wieder aufle-
ben lassen können.
In diesem Sinne wünschen wir allen Mitgliedern und Freunden des 
Heimatverein Zadel e. V. ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
 Euer Heimatverein Zadel e. V.

Foto: Reit- und Fahrverein Diera e. V.
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Elbe-Tierpark Hebelei: Nachzucht seltener Girgentana-Ziegen erneut geglückt!

Auch in diesem Jahr konnte ein Girgentana-Ziegenlamm im El-
be-Tierpark das Licht der Welt erblicken! Die Girgentana-Ziege 
stammt ursprünglich aus der italienischen Provinz Agrigento auf 
Sizilien. Die Stadt Agrigento hieß bis 1929 Girgenti, nach ihr ist 
auch die Hausziegenrasse benannt. Ihre Abstammung ist unge-
klärt. Ein besonders auffälliges Merkmal sind ihre – im Gegensatz 
zu den meisten anderen Hausziegenrassen – gewundenen Hörner, 
die beim Bock eine Länge von 80 cm erreichen können. Dies hat zu 
Vermutungen Anlass gegeben, die Girgentanaziegenrasse stammt 
nicht von der Bezoarziege (Capra aegagrus) ab. Die Bezoarziege 
ist die Urform, quasi die Urziege aller Hausziegenrassen. Die Ver-
mutung einiger Wissenschaftler ist, dass aufgrund der besonde-
ren Hornform die Girgentanaziege eine Ausnahme ist und von der 
zentralasiatischen Schraubenziege (Capra falconeri) abstammt. 
Deren Hörner sind spiralig nach außen gewunden, während bei 
der Girgentana-Ziege eine Windung nach innen festzustellen ist.
Die Anzahl der reinrassigen Tiere dieser besonders interessanten 
Hausziegenrasse war selbst in Italien bis zum Ende des 20. Jahr-
hunderts bereits sehr stark zurückgegangen. Grund dafür war die 
im Vergleich zu moderneren Züchtungen geringe Milchleistung. 
Heute haben sich die Bestände aufgrund des Interesses von Tier-
gärten und von Organisationen zur Erhaltung der landwirtschaftli-
chen Agrobiodiversität – der Vielfalt in der Landwirtschaft – wie-
der erholt. Die Girgentana-Ziege wird in der Landwirtschaftspflege 
zur Erhaltung der Kulturlandschaft eingesetzt.

Girgentanaziegen werden seit über vier Jahren im Elbe-Tierpark 
gehalten und gezüchtet, seitdem kamen drei Lämmer zur Welt.

Viele wissen, dass im Herbst die spektakuläre Hirschbrunft über-
all im Gange ist. Aber genauso aufregend, auch dramatisch oder 
sogar gefährlich geht es in den Ziegen- und Schafgehegen zu. 
Bei einem Besuch im Elbe-Tierpark Hebelei zu den naturnahen 
Schaf- und Ziegengehegen kann man das einmalige und jährlich 
wiederkehrende Schauspiel der Paarungsspiele bei unseren unter-
schiedlichen elf Schaf- und Ziegenrassen bestaunen. Die Bockzeit, 
zoologisch Brunst genannt, nähert sich dem Höhepunkt und ist un-
schwer zu erkennen, wenn man erschrocken das laute Aufeinan-
derkrachen der kämpfenden Schaf- und Ziegenböcke mit gleichalt-
rigen Konkurrenten sieht. Dabei nehmen vor allem die Schafböcke 
einen weiten Anlauf, bis zu zehn Meter, und springen mit vom Bo-
den abgehobenen Beinen und gesenktem Kopf gegen die Stirn des 
Nebenbuhlers. Die Böcke folgen knurrend, mit heraushängender 
Zunge und gehobener Oberlippe den paarungsbereiten Weibchen. 
Nähert man sich den Ziegen-Gehegen, riecht man den Erregungs-
zustand der Böcke schon von Weitem. Mit krummen Rücken, aus-
gefahrenem Penis und gesenktem Kopf urinieren sie gegen ihren 
eigenen Bart, um mit dem nassen Bart alle exponierten Stellen im 
Gehege zu markieren.
Viel Arbeit haben die Mitarbeiter des Elbe-Tierparks Hebelei in 
dieser Zeit auch mit Zaunreparaturen, da manche Schaf- und Zie-

genböcke auch durch Zaungrenzen hindurch miteinander kämpfen 
und die in die Jahre gekommenen Holzzäune beschädigen.
Deshalb wurde zu Beginn des Jahres die Aktion „Zaunkönig“ ins 
Leben gerufen. Der Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) ist nach 
dem Winter- und Sommergoldhähnchen der drittkleinste Vogel 
Europas. 
Der Elbe-Tierpark Hebelei sucht nun viele kleine Zaunkönige, um 
den nun in die Jahre gekommenen Zaun des Streichelgeheges und 
anderer Gehege zu erneuern. Ein Zaunkönig allein ist zwar klein, 
aber viele kleine Zaunkönige sind stark genug, um dieses Projekt 
zu stemmen.
Mit nur 35,00 Euro können auch Sie Zaunkönig werden! So viel 
würde ein neues Zaunsfeld kosten. Wer helfen möchte, kann über 
die Paypalfunktion auf unserer Homepage www.tierpark-hebelei.de 
oder
Elbepark Hebelei
IBAN: DE04 8505 5000 3100 0050 65
BIC: SOLADES1MEI – Sparkasse Meißen
Verwendungszweck: Hilfe für den Tierpark – Zaunkönig
Spenden oder Bargeld direkt in die Spendenbox legen!

Der Elbe-Tierpark Hebelei hat den ganzen Winter und an allen Fei-
ertagen durchgehend ab 10.00 Uhr geöffnet!

ZAOE – Öffnungszeiten zum Jahreswechsel, Abfallkalender 2022 und Tipps

Öffnungszeiten über den Jahreswechsel
Die Wertstoffhöfe in Groptitz, Gröbern, Freital und Kleincotta ha-
ben am 24. und 31. Dezember 2021 jeweils nur bis 12.00 Uhr ge-
öffnet. Das gilt auch für das Humuswerk in Freital.
Die Wertstoffhöfe in Cunnersdorf, Großenhain, Meißen, Neustadt, 
Nossen, Pirna-Copitz und Weinböhla sowie die Geschäftsstelle 
sind am 24. und 31. Dezember 2021 geschlossen. Vom 27. bis zum 
30. Dezember 2021 gelten die normalen Öffnungszeiten.

Schließzeiten im Jahr 2022
Betriebsbedingt müssen für Schulungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des ZAOE die Anlagen in Groptitz, Gröbern, Freital 
(inklusive Humuswerk) und Kleincotta an bestimmten Tagen im 

Jahr schließen: 05.02., 12.03., 30.04., 18.06., 20.08., 12.11.2022 Am 
09.03.2022 öffnen diese Anlagen erst 13.00 Uhr.

Abfallkalender 2022
Ab dem 01.12.2022 sind alle Entsorgungstermine für das kom-
mende Jahr im elektronischen Abfallkalender auf der Internetseite 
des ZAOE veröffentlicht. Die gedruckten Abfallkalender sollen ab 
Anfang Dezember bei den von den Stadt- und Gemeindeverwal-
tungen benannten Ausgabestellen, in der Geschäftsstelle und auf 
allen Wertstoffhöfen des ZAOE zur Abholung bereitliegen. Dann 
sind auch die Ausgabestellen im Internet unter dem Button „Ab-
fallberatung“ zu finden. Da allerdings Lieferschwierigkeiten beim 
Papier angezeigt wurden, könnte sich die Fertigstellung des Ab-
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fallkalenders verschieben. Der ZAOE informiert dann zeitnah die 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie auf seiner Internetseite.

Ein paar Tipps zum Winter
Minusgrade lassen nasse Abfälle im Behälter festfrieren. Um das 
zu verhindern, sollten die Restabfälle in fest verschlossenen Kunst-
stofftüten entsorgt werden. Bioabfälle am besten in Zeitungspapier 
einwickeln, da Kunststofftüten nicht verrotten und somit nicht er-
laubt sind. Papiertaschentücher und -servietten, Küchenpapier und 
Eierkartons aus Pappe saugen zusätzlich die Feuchtigkeit auf. Die 
Abfälle sollten in der Tonne nicht gepresst oder gedrückt werden. 
Zudem kann der Behälterboden mit Zeitungen ausgelegt werden. 

Ein fest eingefrorener Abfallbehälter kann nicht vollständig geleert 
werden. Durch verstärktes Rütteln des Behälters am Müllfahrzeug 

könnte dieser reißen. Vor der Leerung des Behälters kann geprüft 
werden, ob der Inhalt locker in der Tonne liegt. Falls nicht, muss er 
von der Tonnenwand gelöst werden. Den Müllwerkern ist dies aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich.

Heiße Asche nicht in den Restabfallbehälter kippen, denn sie haf-
tet am Behälter an. Das führt ebenfalls dazu, dass der Behälter sich 
nicht vollständig leeren lässt. Die Asche muss ausgekühlt sein und 
sollte am besten in einem geschlossenen Behältnis oder in einer 
Tüte entsorgt werden. 

Geschäftsstelle des ZAOE
Telefon: 0351 4040450
E-Mail: info@zaoe.de
www.zaoe.de

Aufruf: Förderung der Akteure 2022

Auch im Jahr 2022 lobt der Förderverein für Heimat und Kultur in 
der Lommatzscher Pflege e. V. (FöHK) wieder die kleine Vereins-
förderung „Förderung der Akteure“ in unserer Region aus.
Mit kleinen Förderbeträgen (zwischen 100 und 500 Euro, in Aus-
nahmefällen können auch höhere Zuschüsse gewährt werden) 
möchten wir das Zusammenleben der Menschen in der Region po-
sitiv bestärken. Ziel ist die Unterstützung von Akteuren bei Veran-
staltungen, Ausstellungen, Festen etc. zur Brauchtumspflege und/ 
oder Förderung des Miteinanders in der Region
Für diesen Aufruf stehen 5.000 Euro zur Verfügung. Die Förde-
rung der Akteure wird finanziert aus Eigenmitteln des FöHK. Sie 
ist eine freiwillige Leistung des FöHK.

Zuwendungsfähig sind Vereine (e. V. s, e. G. s, Kirchen).
Gefördert werden Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen etc. in 
den Kommunen des LEADER-Gebietes Lommatzscher Pflege: 
Diera-Zehren, Hirschstein, Käbschütztal, Klipphausen, Ostrau, 
Stauchitz, Zschaitz-Ottewig, der Stadt Lommatzsch, den Ortstei-
len der ehemaligen Gemeinde Leuben-Schleinitz und den ländli-
chen Ortsteilen der Stadt Riesa.

Anträge für das Jahr 2022 sind an das Büro für Regionalentwick-
lung zu richten.
Frist zur Einreichung: 28. Februar 2022 (Posteingang)

Einzureichen bei: 
Büro für Regionalentwicklung 
LEADER-Gebiet Lommatzscher Pflege
Nossener Straße 3/5, 01623 Lommatzsch
oder per E-Mail an: info@lommatzscher-pflege.de
Hinweise und Dokumente zum Download:
www.lommatzscher-pflege.de/leader-gebiet/
förderung-der-akteure.html

Gemeinsam die Lommatzscher Pflege 
gestalten!

Ein außerordentliches Jahr neigt sich dem Ende. Viele LEADER-
Projekte in der Region wurden angestoßen, weitergeführt und 
abgeschlossen. So startete unter anderem unsere GERSTIN-Ent-
deckertour durch die Lommatzscher Pflege und die Smartphone-
App DorfFunk wurde weiterentwickelt. „WAS-WANN-WO“ heißt 
es in unserem Veranstaltungskalender, egal ob digital auf unserer 
Internetseite oder in bewährter Druckform. Hier können Sie be-
reits jetzt eine Vielzahl von Veranstaltungstipps, Festen und Märk-
ten in der Region für 2022 finden. Auch die schönsten Bilder aus 
unserem alljährlichen Fotowettbewerb sind vor Kurzem prämiert 
und veröffentlicht worden. 
Unser besonderes Hauptaugenmerk gilt momentan der Erarbei-
tung der LEADER-Entwicklungsstrategie. Damit bewirbt sich 
die Region wieder um den LEADER-Status und um erneute 
Fördergelder für die Lommatzscher Pflege in der Förderperio-
de 2023 – 2027. Nutzen Sie die Chance und gestalten Sie mit! In-
formationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten sowie zur Lom-
matzscher Pflege allgemein erhalten Sie auf unserer Internetseite 
www.lommatzscher-pflege.de. Schauen Sie doch mal rein!
Von Herzen ein schönes Weihnachtsfest sowie einen Start voller 
Zuversicht, Gesundheit und Glück ins neue Jahr wünschen 

der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher 
Pflege e.V. und das Team vom Büro für Regionalentwicklung des 

LEADER-Gebietes Lommatzscher Pflege.

Herzliche Glückwünsche 
an alle Jubilare 

im Dezember 
und Januar! 

Herzlichst, Ihre Bürgermeisterin 
und der Gemeinderat
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Fachkräftemesse „Kommen & Bleiben – MEIne ReGion“ wird virtuell

Online-Messe vom 27. Dezember 2021 bis 31. Januar 2022
Die erste Fachkräftemesse des Landkreises Meißen „Kommen & 
Bleiben – MEIne ReGion“ wird ab 27. Dezember 2021 für fünf 
Wochen als virtuelle Messe stattfinden. Die ursprünglich für den 
27. Dezember 2021 geplante Präsenzveranstaltung im Berufs-
schulzentrum in Meißen wird es coronabedingt nicht geben.
Stattdessen soll an diesem Tag (27. Dezember 2021) in der Zeit von 
10 bis 13 Uhr für jeden Online-Messestand ein Ansprechpartner in 
Echtzeit per Telefon, E-Mail oder Chat für eine direkte Kontakt-
aufnahme zur Verfügung stehen. So können trotz des virtuellen 
Kontakts sofort Interessensbekundungen entgegengenommen und 
bei Bedarf auch gleich das weitere Vorgehen mit den Interessenten 
besprochen werden. Gerade bei jungen potenziellen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern ist die Kommunikation via Whats-
App-Chat selbstverständlich und wird daher gern genutzt werden.
Die Vorbereitungen konzentrieren sich nun ausschließlich auf die 
virtuelle Messe, die mit vielen Angeboten, Informationen und 
Funktionalitäten einer Präsenzveranstaltung in nichts nachstehen 
soll. Sie kann bis 31. Januar 2022 jederzeit besucht werden. Der 
Messestand wird auch virtuell für die Unternehmen kostenfrei 
sein. Rund 60 Aussteller haben sich für diese innovative Messe-
form angemeldet. Sie werden an ihrem jeweiligen Messestand mit 
Flyern, Broschüren und ggf. Videos über ihr Unternehmen und die 
offenen Stellen informieren.
Alle Informationen zur Fachkräftemesse „Kommen & Bleiben –  
MEIne ReGion“ finden Interessierte weiterhin unter dem Link 
www.t1p.de/meine-region. Die virtuelle Messe selbst kann dann un-

ter www.meine-regionmeissen.de besucht 
werden. Die Fachkräftemesse „Kommen & 
Bleiben – MEIne ReGion“ wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
Unter dem Titel „Kommen & Bleiben – MEIne ReGion“ wird die 
Messe eine Plattform für einen ersten Kontakt von regionalen Un-
ternehmen mit interessierten Rückkehrern, Pendlern, Absolventen, 
aber auch Neueinsteigern und Berufsanfängern bieten. Neben den 
Arbeitgebern wird sich der Landkreis Meißen mit all seinen Städten 
und Gemeinden als attraktiver Ort zum Wohnen und Leben mit gu-
ten Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten vorstellen.
Rund 38 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftig-
ten, die im Landkreis Meißen wohnen, arbeiten, teilweise schon 
lange Zeit in anderen Landkreisen oder Bundesländern. Sie ha-
ben mitunter wenig Kenntnisse von den mittlerweile geänderten 
und verbesserten Rahmenbedingungen zum Leben und Arbeiten 
in ihrem Landkreis Meißen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach 
Fachkräften in den Unternehmen im Landkreis sehr hoch. Viele 
Unternehmen berichten von Schwierigkeiten, qualifizierte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer oder Auszubildende zu finden.
Beide Seiten soll die Fachkräftemesse, die der Landkreis in Ko-
operation mit der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH 
(WRM), der Industrie- und Handelskammer Geschäftsstelle Rie-
sa, der Handwerkskammer Dresden, der Kreishandwerkerschaft 
Meißen und der Agentur für Arbeit Riesa organisiert, über den 
Jahreswechsel zusammenbringen.

Landratsamt Meißen

Gewinner/-innen des Fotowettbewerbs 2021 „WIR – gemeinsam unterwegs“

Von Ende Juli bis Anfang November konnten Hobby-Fotografin-
nen und Fotografen ihre Bilder zum 10. Fotowettbewerb des För-
dervereins für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e. V. 
(FöHK) einreichen. Thema war „WIR – gemeinsam unterwegs“. 
Insgesamt beteiligten sich 42 Personen, welche zusammen 119 Fo-
tos einreichten. Der FöHK möchte sich bei allen Teilnehmenden 
recht herzlich für die wiederholt rege Teilnahme bedanken!

Am 11. November 2021 kam die Jury, bestehend aus Herrn Schlech-
te (Freier Fotograf) und Herrn Giehrisch (WohnKulturGut Goste-
witz), zur Auswertung des Fotowettbewerbs 2021 „WIR – gemein-
sam unterwegs“ im Büro für Regionalentwicklung zusammen. 
Unsere Jury beurteilt die Einreichungen stets nach gestalterischen 
und thematischen Aspekten. Da der Spielraum für das diesjährige 
Thema von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern recht weit ge-
fasst wurde, hat sich die Jury bei ihrer Auswahl insbesondere auf 
den gestalterischen Aspekt konzentriert. Nach einer ausführlichen 
Sichtung aller Motive, stehen jetzt die Gewinnerinnen und Gewin-
ner des Fotowettbewerbs 2021 fest:

1. Sophia Erdmann – Kürbisernte Heyda
2. Mirko Link – Landleben in Boritz
3. Christian Pilz – Morgendämmerung an der Elbe
Jugendpreis: Annalena Sparmann – Ein Freund fürs Leben

Natürlich werden die Platzierungen in der Lommatzscher Pflege 
nicht nur ehrenhalber verliehen. Jede Gewinnerin und jeder Ge-
winner erhalten ein Preisgeld und ein kleines Präsent aus der Lom-
matzscher Pflege vom FöHK. Nur auf eine öffentliche Preisverlei-
hung muss 2021 erneut verzichtet werden.
Alle Einreichungen zum Fotowettbewerb sind ab sofort zum Stö-
bern auf der Website des FöHK www.lommatzscher-pflege.de zum 
Stöbern veröffentlicht. 

Anzeigen

Suchen Immobilien!
• An- und Verkauf
• Vermittlung
• Vermietung

• kostenlose Beratung

☎035243- 47 48 49
Mit Kompetenz & Leidenschaft!

www.immoger.de
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